
Druck: 06.09.2023 

Beschluss zu Vorlage-Nr. 1936-2022/DaDi des 
 

Gremium: Kreistag (KT/XI-012/2022) 
am: 12.12.2022  
unter TOP-Nr.: 10 

zu: Abschluss von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur 
Klärschlammentsorgung 

Beschluss: ungeändert beschlossen 

 
Vorsitzende Wucherpfennig weist darauf hin, dass eine Austauschseite zur Beschlussvorlage 
ausliegt. Landrat Schellhaas erläutert, dass die Begründung aktualisiert wurde und die Kommunen 
Roßdorf und Schaafheim/Markt Großostheim ergänzt wurden. 
 
Beschluss: 
 
Der Landkreis Darmstadt-Dieburg schließt die beiliegende öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
gemäß § 17 und § 20 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwG) sowie § 1 des Hessischen 
Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) hinsichtlich der Entsorgung von 
Klärschlamm mit den jeweiligen Kommunen bzw. Abwasserzweckverbänden auf dem Gebiet des 
Landkreises Darmstadt-Dieburg ab. 
 
 
 
Verteiler: 
 

 210 - Konzernsteuerung 
 EB - Erster Kreisbeigeordneter 

L - Landrat 
 250 - Revision 


